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Stadt Gladbeck Gladbeck, 12.01.2021 

 Vorlage Nr. 21/0023 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und  

Digitalisierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.02.2021 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

41. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 

- Benennung von stimmberechtigten Delegierten - 

 
Begründung: 

 

Die 41. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städtetages findet vom 29. Juni bis 

01. Juli 2021 in Erfurt statt. 

 

Gem. § 6 Abs. 2a der Satzung des Deutschen Städtetages bemisst sich die Anzahl der 

zu entsendenden Delegierten nach der Einwohnerstatistik. Hiernach kann die Stadt 

Gladbeck zwei Abgeordnete mit Stimmrecht entsenden. 

 

Dabei sind die Bestimmungen des § 113 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW)  zu beachten: 

 

§ 113 Abs. 1 GO NRW 

Die Vertreter der Gemeinde in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Auf-

sichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenverei-

nigungen, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, haben die Inte-

ressen der Gemeinde zu verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des Rates und seiner Aus-

schüsse gebunden. Die vom Rat bestellten Vertreter haben ihr Amt auf Beschluss des Rates 

jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nur, soweit durch Gesetz nichts anderes 

bestimmt ist. 
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§ 113 Abs. 2 GO NRW 

Bei unmittelbaren Beteiligungen vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter die Gemeinde in 

den in Absatz 1 genannten Gremien. Sofern weitere Vertreter zu benennen sind, muss der 

Bürgermeister oder der von ihm vorgeschlagene Bedienstete der Gemeinde dazuzählen. 

Die Sätze 1 und 2 gelten für mittelbare Beteiligungen entsprechend, sofern nicht ähnlich 

wirksame Vorkehrungen zur Sicherung hinreichender gemeindlicher Einfluss- und Steue-

rungsmöglichkeiten getroffen werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die hauptamtliche Bürgermeisterin oder die/ der von ihr vorge-

schlagene Bedienstete der Gemeinde kraft seines Amtes zur Vertreterin/ zum Vertreter zu 

benennen. 

 

Neben den stimmberechtigten Delegierten können üblicherweise Gäste an der Hauptver-

sammlung teilnehmen. In einer Sitzung des Ältestenrates in der vergangenen Wahlperiode 

haben sich die Fraktionen darauf verständigt, dass zu den Hauptversammlungen des Städ-

tetages neben den beiden stimmberechtigten Delegierten ein/e Gastdelegierte/r entsandt 

wird. 

 

Coronabedingt dürfen in diesem Jahr nur die stimmberechtigten Delegierten vor Ort an 

der Hauptversammlung teilnehmen. Zusätzlich können allerdings Gäste virtuell an der 

Hauptversammlung teilnehmen. Diese müssen nicht angemeldet werden. Die Zugangsda-

ten werden daher allen Fraktionen des Rates zur Verfügung gestellt, sodass sie selbst ent-

scheiden können, wer an der Hauptversammlung teilnehmen soll. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig Reisekosten 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

I. Folgende stimmberechtigte Delegierte nehmen für die Stadt Gladbeck an der 41. ordentli-

chen Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Erfurt teil: 

 

1. Bürgermeisterin Bettina Weist 

 

2. _________________________________ 

 

II. Die Dienstreisegenehmigung wird einschließlich gegebenenfalls notwendig werdender 

Änderungen genehmigt. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


